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36 Wirtschaftstreuhänder

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §28 Abs6;

VwRallg;

WTBG 1999 §19;

1. GewO 1994 § 28 gültig von 01.07.1997 bis 31.07.2002 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 111/2002

2. GewO 1994 § 28 gültig von 11.04.1995 bis 30.06.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 264/1995

3. GewO 1994 § 28 gültig von 19.03.1994 bis 10.04.1995

Rechtssatz

Die Regelung des § 19 WTBG 1999, wonach Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulassung zu einer

Fachprüfung zu erteilen ist, wenn nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit des Nachsichtswerbers eine

erfolgreiche Ablegung der Prüfung erwartet werden kann, ist der Bestimmung des (mittlerweile nicht mehr in Geltung

stehenden) § 28 Abs. 6 GewO 1994 nachgebildet und soll ermöglichen, dass auch Personen, die nicht die in diesem

Bundesgesetz vorgeschriebene Normausbildung absolviert haben, die Möglichkeit bekommen, zu einer Fachprüfung

zugelassen zu werden. Die die Zulassung zu einer Fachprüfung festlegenden Vorschriften bilden den Maßstab dafür,

ob die Nachsichtsvoraussetzungen vorliegen (vgl. Materialien zu § 19 WTBG, GP XX RV 1273 S 70).Die Regelung des

Paragraph 19, WTBG 1999, wonach Nachsicht von den Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Fachprüfung zu

erteilen ist, wenn nach dem Bildungsgang und der bisherigen Tätigkeit des Nachsichtswerbers eine erfolgreiche

Ablegung der Prüfung erwartet werden kann, ist der Bestimmung des (mittlerweile nicht mehr in Geltung stehenden)

Paragraph 28, Absatz 6, GewO 1994 nachgebildet und soll ermöglichen, dass auch Personen, die nicht die in diesem

Bundesgesetz vorgeschriebene Normausbildung absolviert haben, die Möglichkeit bekommen, zu einer Fachprüfung

zugelassen zu werden. Die die Zulassung zu einer Fachprüfung festlegenden Vorschriften bilden den Maßstab dafür,

ob die Nachsichtsvoraussetzungen vorliegen vergleiche Materialien zu Paragraph 19, WTBG, Gesetzgebungsperiode

römisch zwanzig Regierungsvorlage 1273 S 70).
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